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Trinkwasserzweckverband „Neiße-Schöps“ 

- Verbandsvorsitzender - 
 

 

Entwurf 
 

Beschlussvorlage 06/06/25 
 

zur öffentlichen Verbandsversammlung des Trinkwasserzweckverbandes „Neiße-Schöps“ am 

11.06.2025 
 

 

Bezeichnung:  Feststellungsbeschluss zum Jahresabschluss 2019 
 

 

Gesetzl. Grundlagen: § 17 SächsEigBG, § 6 Abs. 8 Verbandssatzung   
 

 

Beschluss: 1. Feststellung des Jahresabschlusses 2019 EUR

1.1. Bilanzsumme 8.277.948,01

1.1.1. davon entfallen auf der Aktivseite auf

das Anlagevermögen 7.969.855,03

das Umlaufvermögen 307.741,75

Rechnungsabgrenzungsposten 351,23

1.1.2. davon entfallen auf der Passivseite auf

das gezeichnete Kapital 80.000,00

die Kapitalrücklage 5.461.624,72

Sonderposten für Investitionszuschüsse 942.012,77

Gewinnvortrag 270.585,62

Jahresüberschuss 73.144,48

empfangene Ertragszuschüsse 30.142,24

die Rückstellungen 56.550,79

die Verbindlichkeiten 1.353.334,27

die Rechnungsabgrenzungsposten 10.553,12

1.2. Jahresgewinn / Jahresverlust 73.144,48

1.2.1. Summe der Erträge 1.953.008,14

1.2.2. Summe der Aufwendungen 1.879.863,66

2. Der Gewinnvortrag wird in die allgemeine Rücklage eingestellt

3. Der Jahreüberschuss wird auf neue Rechnung vorgetragen

4. Dem Verbandsvorsitzenden wird für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung erteilt.
 

 

Begründung: Gemäß HGB wurde aufbauend auf dem Buchwerk des TWZV der Jahresabschluss mit G.u.V.-

Rechnung einschließlich Bilanz zum 31.12.19 durch die Steuerberatungsgesellschaft Connex 

erstellt. DONAT WP GmbH hat den Jahresabschluss geprüft, wie vorstehend ausgewiesen und 

den uneingeschränkten Prüfungsvermerk erteilt. 
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Die örtliche Prüfung des Rechnungsprüfungsamtes der Stadtverwaltung Reichenbach bestätigt 

die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung. Die Prüfungsfeststellungen stehen von ihrer 

Bedeutung her einer Feststellung des Jahresabschlusses 2019 nicht entgegen. 
 

Nach § 13 SächsEigBVO in Verbindung mit § 20 Abs. 2 KomHVO sind für die technische 

und wirtschaftliche Entwicklung des Zweckverbandes ausreichende Rücklagen zu bilden. 

 

Der Jahresabschluss und die Entlastung des Verbandsvorsitzenden bedürfen der Feststellung 

durch die Verbandsversammlung. 

 

Waldhufen, …………………… 
 

 
 

 

Brückner 

Verbandsvorsitzender 
 

 

Abstimmungsergebnis: 
 

Anzahl der Stimmen (§ 5 Abs. 3 Verbandssatzung):  ............ 
 

davon anwesend:      ............ 
 

Ja-Stimmen:       ............ 
 

Nein-Stimmen:       ............ 
 

Stimmenthaltungen:      ............ 
 

 
 

 

Brückner 

Verbandsvorsitzender 


